
SatzungenStadt Oberkirch, OT Tiergarten ■ BP "Hubeneck"

Fertigung: ......
A

Anlage:........... ’

SATZUNGEN Bla«: ' - f
der Stadt Oberkirch, OT Tiergarten (Ortenaukreis)

über
a) die planungsrechtlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan

"Hubeneck" und

b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Hubeneck"

Einbeziehung von Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach
§ 13b BauGB

Der Gemeinderat der Stadt Oberkirch hat in der öffentlichen Gemeinderatssitzung
am 23.09.2024
a) die planungsrechtlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan "Hubeneck" sowie
b) die örtlichen Bauvorschriften zum Bebauungsplan "Hubeneck"

unter Zugrundelegung der nachstehenden Rechtsvorschriften als Satzung beschlos-
sen.

Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.11.2017
(BGBl. I S. 3634) zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20.12.2023
(BGBl. 2023 I Nr. 394).

Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung
der Bekanntmachung vom 21.11.2017 (BGBl. I S. 3786) zuletzt geändert durch
Artikel 2 des Gesetzes vom 03.07.2023 (BGBl. 2023 I Nr. 176).

Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Plan-
inhaltes (PlanZV 90) vom 18.12.1990 (BGBl. 1 1991 S. 58), zuletzt geändert durch
Artikel 3 des Gesetzes vom 14.06.2021 (BGBl. I S. 1802).

Landesbauordnung für Baden-Württemberg (LBO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 05.03.2010 (GBl. S. 357, 358, ber. S. 416), zuletzt geändert durch
Artikel 1 des Gesetzes vom 20.11.2023 (GBI.422)

Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung der Bekannt-
machung vom 24.07.2000 (GBl. S. 582, ber. S. 698) zuletzt geändert durch Art. 4
des Gesetzes vom 27.06.2023 (GBl. S. 229, 231).

Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) vom 29.07.2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 08.12.2022 (BGBl. I S. 2240).
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Stadt Oberkirch, OT Tiergarten ■ Bebauungsplan "Hubeneck1' Umweltbericht

1 Beschreibung der Planung

1.1 Erfordernis der Planaufstellung
Anlass für die zu erstellende Umweltprüfung ist der Bebauungsplan "Huben-
eck" der Stadt Oberkirch gemäß § 2 Abs. 4 BauGB.

Die Aufstellung des Bebauungsplans "Hubeneck" ist ein bauplanungsrechtli-
ches Vorhaben nach Anlage 1 Nr. 18.7 zum UVPG, das nicht UVP-pflichtig ist
bzw. für das in Bezug auf die Grundfläche keine allgemeine Vorprüfung des
Einzelfalles durchzuführen ist, da die Schwellenwerte, in Bezug auf die Grund-
fläche, nicht überschritten werden (§§ 3a und 3b UVPG).

Ziel der Planung ist die Schaffung und Bereitstellung einer Wohnbaufläche für
die Errichtung von Einzel- und Doppelhäusern (s. Begründung Bebauungs-
plan, Kap. 1).

1.2 Verfahrensstand
Der Bebauungsplan "Hubeneck" wurde bereits im beschleunigten Verfahren
gemäß § 13b BauGB durch Einbeziehung von Außenbereichsflächen durch-
geführt. Hierfür erfolgte am 25.07.2022 der Aufstellungsbeschluss und die Of-
fenlage wurde vom 15.08. bis 26.09.2022 durchgeführt. Der Satzungsbe-
schluss erfolgte am 19.12.2022.

Auf Grund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, Az.: 4 CN 3.22,
vom 18.07.2023 in dem die Unvereinbarkeit des § 13b BauGB mit dem Recht
der Europäischen Union festgestellt wurde, muss für einen geordneten Ab-
schluss des Bebauungsplanverfahrens nach § 13b BauGB der § 215a Abs. 2
i.V.m. § 214 Abs. 4 BauGB im Rahmen eines ergänzenden Verfahrens ange-
wandtwerden.

Dies bedeutet, dass in einem 1. Verfahrensschritt eine der SUP-Richtlinie ge-
nügende Einzelfallprüfung (Vorprüfung) anhand der Kriterien der Anlage 2 des
BauGB unter Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange durchzuführen ist.

Die Vorprüfung kam zu nachfolgendem Fazit:
Die überschlägige Prüfung (Vorprüfung des Einzelfalls) kommt zu der Einschät-
zung, dass der Bebauungsplan "Hubeneck" der Stadt Oberkirch, Ortsteil Tiergar-
ten aufgrund der sensiblen Lage, der Beanspruchung von Landwirtschaftsflächen
durch Bebauung und Versiegelung und den damit verbundenen Auswirkungen auf
Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt und das Klima Umweltauswirkungen hervorruft,
die nach § 2 Abs. 4 Satz 4 BauGB in der weiteren Abwägung zu berücksichtigen

sind.

Dies bedeutet, dass im Rahmen des Bebauungsplanverfahrens eine Umweltprü-
fung mit naturschutzrechtlicher Eingriffs-/Ausgleichsbilanzierung nach der Oko-
kontoverordnung zu erstellen ist. Bei der Umweltprüfung der verschiedenen
Schutzgüter liegt der Schwerpunkt der Betrachtung im Eingriffsbereich, d.h. im
Geltungsbereich des Bebauungsplans. Darüber hinaus sind jedoch auch Aussa-
gen zu Auswirkungen über den Geltungsbereich des Bebauungsplans zu treffen.
Beispielsweise ist ein Vorkommen von Natura 2000-Gebieten in räumlicher Nähe
zu berücksichtigen.
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Nachfolgende Stellungnahmen sind im Rahmen der Vorprüfung eingegangen:

Das Amt Für Umweltschutz, Landratsamt Ortenaukreis, stellte im Ergebnis
fest, dass
- hinsichtlich des Artenschutzes sowie der weiteren naturschutzrechtlichen Be-

lange auf die Stellungnahme der unteren Naturschutzbehörde vom 11.10.2022
im Rahmen der Offenlage verwiesen werden kann. Jedoch ist im Rahmen des
ergänzenden Bebauungsplanverfahrens nach § 215a BauGB eine Vorprüfung
des Einzelfalls durchzuführen. Als Ergebnis dieser Vorprüfung ist ein Umweltbe-
richt inkl. Eingriffs- und Ausgleichsbilanzierung zu erstellen.

- eine abschließende Stellungnahme seitens der unteren Naturschutzbehörde erst
nach Vorlage dieser Unterlagen erfolgen kann.

In einem 2. Verfahrensschritt wird nun eine Umweltprüfung, d.h. also ein Um-
weltbericht, mit Eingriffs-ZAusgleichsbilanzierung nach der Ökokontoverord-
nung (ÖKVO) mit Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher
Belange im Rahmen der Veröffentlichung des Bebauungsplans nach § 3 Abs.
2 BauGB durchgeführt. Anschließend erfolgen eine Abwägung und der Sat-
zungsbeschluss.

Nach § 2 Abs. 4 BauGB ist im Vorfeld der Erstellung einer Umweltprüfung
festzulegen, in welchem Umfang und Detaillierungsgrad die Ermittlung der um-
weltschützenden Belange für die Abwägung zu erfolgen hat. Dies wurde im
Rahmen der Vorprüfung durchgeführt.

1.3 Lage im Raum / Geltungsbereich

Das Planungsgebiet umfasst ca. 1,12 ha und befindet sich am nördlichen Orts-
rand des Ortsteils Tiergarten der Stadt Oberkirch.

Die Landwirtschaftsflächen des Planungsgebiets werden derzeit größtenteils
als Wiesen mit Obstbäumen bewirtschaftet. Im Norden und Nordosten befin-
den sich Reben. Weitere Rebflächen grenzen im Norden an. Im Südwesten
des Geltungsbereichs steht derzeit ein Nebengebäude, das im Zuge der Rea-
lisierung abgerissen werden soll.

Die Erschließung des Baugebiets erfolgt von Südwesten über die Straße
"Hubeneck". Westlich, südlich und östlich schließt die Ortslage von Tiergarten
an das Baugebiet an.
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Stadt Oberkirch, OT Tiergarten ■ Bebauungsplan "Hubeneck" Umweltbericht

Planausschnitt: Luftbild

(Quelle: LUBW und Büro Fischer März 2024. gelb: Geltungsbereich)

2 Rechtsgrundlagen und Ziele des Umweltschutzes

2.1 Rechtsgrundlagen
Baugesetzbuch
Bei der Aufstellung von Bauleitplänen ist gemäß § 2 Abs. 4 BauGB für die
Belange des Umweltschutzes nach § 1 Abs. 6 Nr. 7 und § 1a BauGB eine
Umweltprüfung durchzuführen. In der Umweltprüfung sind die voraussichtlich
erheblichen Umweltauswirkungen, die durch die Aufstellung des Bebauungs-
plans vorbereitet werden, zu ermitteln.
In einem Umweltbericht, der gemäß Anlage 1 BauGB zu erstellen ist, werden
die umweltrelevanten Belange dargestellt. Der Umweltbericht ist gemäß § 2a
BauGB Teil der Begründung zum Bauleitplan und unterliegt damit den glei-
chen Verfahrensschritten wie die Begründung.
In der abschließenden bauleitplanerischen Abwägung sind als Ergebnisse der
Umweltprüfung der Umweltbericht und die eingegangenen Anregungen und
Bedenken zu berücksichtigen. In einer Zusammenfassenden Erklärung (Um-
welterklärung) ist nach Abschluss des Bauleitverfahrens darzulegen, inwieweit
die Anregungen der Behörden berücksichtigt wurden.
Nach Realisierung der Planung sind gemäß § 4c BauGB die Gemeinden ver-
pflichtet, die erheblichen Umweltauswirkungen zu überwachen, um insbeson-
dere unvorhergesehenen nachteiligen Auswirkungen frühzeitig entgegenwir-
ken zu können.
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Der Umweltbericht trifft gemäß § 34 BNatSchG Aussagen, ob eine Beeinträch-
tigung von Natura 2000-Gebieten erfolgt. Des Weiteren werden auch Aussa-
gen zur Betroffenheit des allgemeinen und besonderen Artenschutzes gemäß
§ 39 und § 44 BNatSchG getroffen.

Mit der Novellierung des Baugesetzbuchs 2011 gemäß § 1a Abs. 5 BauGB
soll den Erfordernissen des Klimaschutzes sowohl durch Maßnahmen, die
dem Klimawandel entgegenwirken, als auch solche, die der Anpassung an den
Klimawandel dienen, Rechnung getragen werden. Entsprechende Maßnah-
men wie Begrünung, Reduzierung des Versiegelungsgrades werden im Um-
weltbericht innerhalb der Schutzgüter Klima, Boden und Wasser behandelt.
Technische Maßnahmen für den Klimaschutz werden im Bebauungsplan be-
rücksichtigt.

Gemäß § 1a Abs. 3 i.V.m. § 18 BNatSchG ist bei der Aufstellung von Bebau-
ungsplänen die Vermeidung und der Ausgleich voraussichtlich erheblicher Be-
einträchtigungen des Landschaftsbildes und der Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts (Eingriffsregelung nach dem Bundesnatur-
schutzgesetz) in der Abwägung zu berücksichtigen. Der Ausgleich erfolgt
durch geeignete Darstellungen und Festsetzungen nach § 9 BauGB als Flä-
chen oder Maßnahmen im Bebauungsplan oder auch an anderer Stelle. Nach
§ 1a Abs. 3 Satz 6 BauGB ist ein Ausgleich nicht erforderlich, soweit die Ein-
griffe bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulässig wa-
ren.

2.2 Umweltziele

Mensch - Schutz des Menschen vor schädlichen Umwelteinwirkungen (§§ 1 u. 3
BImSchG, § 1 (6) BauGB)

- Vermeidung von Emissionen sowie sachgerechter Umgang mit Abfäl-
len und Abwässern (§ 1 (6) BauGB)

- Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Bedürfnisse der Bevölke-
rung sowie Belange der Erholung (§ 1 (6) BauGB)

- Nutzung erneuerbarer Energien sowie die sparsame und effiziente Nut-
zung von Energie (§ 1 (6) BauGB)

- Bemessungsgrundlage: Orientierungswerte der DIN 18005 (Schall-
schutz im Städtebau)

Fläche - Sparsamer Umgang mit Grund und Boden (§§ 1 u. 4 BBodSchG, § 1a
(2) BauGB

- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung 2021, Reduzierung der
Flächenneuinanspruchnahme auf max. 30 ha/Tag bis 2030_________

Boden - Sparsamer und schonender Umgang mit Grund und Boden (§§ 1 u. 4
BBodSchG, § 1a (2) BauGB)

- Erhalt von natürlichen Bodenfunktionen sowie von Funktion als Archiv
der Natur- und Kulturgeschichte (§§ 1 u. 2 BBodSchG) ___________
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Wasser - Sichern der Gewässer als Bestandteil des Naturhaushalts und als Le-
bensraum für Tiere und Pflanzen (§ 1 WHG)

- Erhalt der Funktions- und Leistungsfähigkeit sowie Schutz vor nachteili-
gen Veränderungen (§ 6 (1) WHG)

- Erhalt der Grundwasserneubildung (§ 12 WG)
- Erhalt der natürlichen oder naturnahe Gewässer einschließlich ihrer

Ufer, Auen und sonstigen Rückhalteflächen (§ 1 (3) BNatSchG)
- Verpflichtung zur Abwasserbeseitigung und zur Versickerung von Nie-

derschlagswasser (§ 55 WHG)
- Erhalt des natürlichen Zustands von Gewässern beim Gewässeraus-

bau (§ 67 WHG) ________ _______________________
Klima/Luft - Schutz von Flächen mit bioklimatischen und / oder lufthygienischen

Funktionen (§§ 1 (6) u. 1a (5) BauGB, § 1 (3) BNatSchG)
- Maßnahmen, die dem Klimawandel entgegenwirken, als auch solche,

die der Anpassung an den Klimawandel dienen (§ 1a (5) BauGB)
- Nachhaltigkeitsstrategie der Bundesregierung gemäß Klimaschutzge-

setz (Stand August 2021), Reduzierung der Treibhausgasemissionen
um mind. 65 % bis 2030 gegenüber 1990 ________________________

Pflanzen/Tiere/bi-
ologische Vielfalt

- Vermeidung/Ausgleich/Ersatz von erheblichen Beeinträchtigungen /
Eingriffen von Natur und Landschaft (§§13-15  BNatSchG, §§ 14 u. 15
NatSchG)

- Schutz von biologischer Vielfalt sowie Tier- und Pflanzenpopulationen
(§ 1 (6) BauGB, § 1 BNatSchG)

- Schutz der Natura 2000-Gebiete (§ 1 (6) BauGB, § 2 BNatSchG)
- Berücksichtigung der artenschutzrechtlichen Verbotstatbestände nach

§ 44 BNatSchG
- Ziele und Vorgaben der Schutzgebiete: NSG, Nationalpark, Biosphä-

renreservat, LSG, Naturpark, Naturdenkmal, geschützter Landschafts-
bestandteil, gesetzlich geschützte Biotope (§§ 23 - 30 BNatSchG) _____

Landschafts-/
Ortsbild

- Berücksichtigung des Landschaftsbildes (§§ 1 (6) u. 1a (3) BauGB)
- Erhalt von Naturlandschaften und historisch gewachsenen Kulturland-

schaften zur dauerhaften Sicherung der Vielfalt, Eigenart und Schön-
heit sowie des Erholungswerts (§ 1 (4) BNatSchG) _________________

Kultur- und Sach-
güter

- Nachhaltige städtebauliche Entwicklung (§ 1 (5) BauGB)
- Berücksichtigung der Belange von Baukultur, Denkmalschutz, Denk-

malpflege (§ 1 (6) BauGB)
- Schutz/Erhalt der Kulturdenkmale (§§ 1, 2, 6 u. 8 DSchG)

2.3 Methodik - Anwendung Eingriffsregelung
Im Rahmen der Eingriffsregelung werden die Schutzgüter getrennt bewertet.
Das Schutzgut Boden wird gemäß dem Leitfaden "Bewertung von Boden nach
ihrer Leistungsfähigkeit", Heft Bodenschutz 23, Stand 2010, und der Arbeits-
hilfe "Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung",
Heft Bodenschutz 24, Stand 2012, unter Berücksichtigung der Angaben der
Bodenkarte von Baden-Württemberg, M. 1:50.000 des GeoLa (Integrierte Ge-
owissenschaftliche Landesaufnahme) bearbeitet.
Der Bewertung der vier Bodenfunktionen "Natürliche Bodenfruchtbarkeit",
"Ausgleichskörper im Wasserkreislauf', "Filter und Puffer für Schadstoffe" und
"Standort für naturnahe Vegetation" erfolgt entsprechend ihrer Leistungsfähig-
keit gemäß der Ökokontoverordnung (ÖKVO), Stand 2010 für den IST-Zu-
stand (Bestandswert) und den Planungszustand (ÖKVO).
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Für das Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt wird bei der Bewer-
tung das Biotoptypenmodell der Ökokontoverordnung verwendet. Nach dem
Bewertungsmodell wird jedem vorhandenen Biotoptyp eine Wertigkeit in Form
eines Punktewerts zugeordnet. Je höher der Punktewert ist, desto wertvoller
ist der Biotoptyp. Durch Multiplikation des Biotopwerts mit der Fläche, die der
Biotoptyp einnimmt, und Addition der einzelnen Flächenwerte ergibt sich ein
Gesamtwert für das Planungsgebiet.
Anschließend werden aufbauend auf den Zeichnerischen Teil des Bebauungs-
plans die zu erwartenden Biotoptypen nach der ÖKVO bilanziert.
Es erfolgt eine Gegenüberstellung des Bestandwerts mit dem Planungswert
bei den Schutzgütern Boden und Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt. In der Re-
gel ergibt sich ein Ausgleichsdefizit, das durch Maßnahmen außerhalb des
Bebauungsplans auszugleichen ist.

Für die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt werden ent-
sprechende Bestandskarten erstellt.

Die Eingriffe in die Schutzgüter Mensch, Fläche, Wasser, Klima/Luft, Land-
schafts-ZOrtsbild sowie Kultur- und Sachgüter werden verbal-argumentativ
unter Berücksichtigung der "Empfehlung für die Bewertung von Eingriffen in
Natur und Landschaft in der Bauleitplanung" (August 2016) sowie die "Ermitt-
lung von Art und Umfang von Kompensationsmaßnahmen sowie deren Um-
gebung" (Oktober 2015), Prof. Chr. Küpfer, bewertet.

3 Planerische Vorgaben

Übergeordnete Planungen3.1
Regionalplan Südlicher Oberrhein
Nach Aussage des Regionalplans Südlicher Oberrhein (2019) handelt es sich
bei dem Planungsgebiet "Hubeneck" um eine Fläche für die Landwirtschaft,
die in Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe I eingestuft ist.
Planausschnitt: Regionalverband Südlicher Oberrhein

(Quelle: RVSO. 2019)
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Flächennutzungsplan
Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft
"Oberkirch - Renchen - Lautenbach" ist der betreffende Bereich als Fläche für
die Landwirtschaft ausgewiesen.
Planausschnitt: Flächennutzungsplan WG Oberkirch-Renchen-Lautenbach

Quelle: Geoportal. FNP WG Oberkirch-Renchen-Lautenbach, März 2024)

Schutzgebiete3.2
Planausschnitt:

(Quelle: LUBW. Abfrage Januar 2024)
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Tabelle:
Legende: • = direkt betroffen O = angrenzend I = nicht betroffen

FFH-Gebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG
Name / Nr.:

/

FFH-Mähwiese, gemäß Anhang I der FFH-Richtlinie
Name / Nr.:

/

EG-Vogelschutzgebiet gemäß § 32 des BNatSchG und § 36 des NatSchG
Name / Nr.:

/

Naturschutzgebiete gemäß § 23 des BNatSchG bzw. § 28 des NatSchG
Name / Nr.:

/

Landschaftsschutzgebiete gemäß § 26 des BNatSchG
Name / Nr.:

1

Naturparke gemäß § 27 des BNatSchG bzw. § 29 des NatSchG
Name: Schwarzwald Mitte / Nord / Nr.: 7

•

Naturdenkmale gemäß § 28 des BNatSchG und § 30 des NatSchG
Name /Nr.:

/

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 des BNatSchG und § 33 des NatSchG
Name / Nr.:

/

Gesetzlich geschützte Biotope gemäß § 30 a des LWaldG
Name / Nr.:

/

Bodenschutzwald gemäß § 30 des LWaldG, Biotopschutzwald gemäß § 30a des LWaldG,
Schutzwald gegen schädliche Umwelteinwirkungen gemäß § 31 des LWaldG und Erholungswald
gemäß § 33 des LWaldG

/

Waldschutzgebiete gemäß § 32 des LWaldG (Bannwald oder Schonwald)
Name /Nr.:

/

Biotopverbund / trockene, mittlere, feuchte Standorte gemäß § 21 BNatSchG /

Biotopverbund / Wildtierkorridor gemäß § 21 BNatSchG /

Streuobstbestand gemäß § 33a NatSchG /

Wasserschutz- und Heilquellenschutzgebiete gemäß § 51-53 des WHG und § 45 des WG
Name /Nr.:

1

Überschwemmungsgebiete gemäß § 76 und 78 des WHG und § 65 des WG 1

Risikogebiet gemäß § 78b des WHG /

Gewässerrandstreifen gemäß § 38 des WHG und § 29 des WG /

Freihaltung von Gewässern und Uferzonen gemäß § 61 des BNatSchG (1. Ordnung) und § 47
des NatSchG (1. und 2. Ordnung)

' /

Regionaler Grünzug, It. RVSO 1 __

Grünzäsur, It. RVSO 1

Vorranggebiet für Naturschutz und Landschaftspflege, It. RVSO 1

Vorranggebiet zur Sicherung von Wasservorkommen, It. RVSO

Vorranggebiet für den vorbeugenden Hochwasserschutz, It. RVSO 1

Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe L It. Digitaler Flurbilanz Baden-Württemberg / RVSO •

Denkmale gemäß §§ 2 und 12 des DSchG (Denkmalschutzgesetzes), Gesamtanlagen nach § 19
des DSchG sowie Grabungsschutzgebiete gemäß § 22 des DSchG

/
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3.3 Europäisches Netz "Natura 2000"
Gemäß kartographischer Darstellung der Gebietsmeldungen vom Oktober
2005 und den Nachmeldevorschlägen für Baden-Württemberg nach der FFH-
Richtlinie und der EG-Vogelschutzrichtlinie vom Ministerium Ländlicher Raum
liegen für den Vorhabensbereich derzeit direkt keine Hinweise auf das Vor-
kommen eines gemeldeten oder in Meldung befindlichen FFH- oder Vogel-
schutzgebietes bzw. von Flächen, die diesbezüglich die fachlichen Meldekri-
terien erfüllen, vor.

Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura
2000" ist durch das Vorhaben somit nicht zu erwarten. Weitergehende
Prüfungen im Sinne des § 34 BNatSchG sind nicht erforderlich.

3.4 Streuobstbestände

Rechtliche Vorgaben
Nach § 33a Abs. 1 NatSchG (Stand: 31.07.2020) sind Streuobstbestände im
Sinne des § 4 Abs. 7 LLG, die eine Mindestfläche von 1.500 m2 umfassen, zu
erhalten. Im Landwirtschafts- und Landeskulturgesetz (LLG) werden Streu-
obstbestände folgendermaßen definiert:

Streuobstbestände sind eine historisch gewachsene Form des extensiven Obst-
baus, bei dem großteils starkwüchsige, hochstämmige und großkronige Obst-
bäume in weiträumigen Abständen stehen. Charakteristisch für Streuobstbestände
ist die regelmäßige Unternutzung als Dauergrünland. Daneben gibt es Streu-
obstäcker mit ackerbaulicher oder gärtnerischer Unternutzung, Streuobstalleen
sowie sonstige linienförmige Anpflanzungen. Häufig sind Streuobstbestände aus
Obstbäumen verschiedener Arten und Sorten, Alters- und Größenklassen zusam-
mengesetzt. Sie sollten eine Mindestflächengröße von 1 500 m 2 umfassen. Im Un-
terschied zu modernen Obst-Dichtpflanzungen mit geschlossenen einheitlichen
Pflanzungen ist in Streuobstbeständen stets der Einzelbaum erkennbar.

Gemäß § 33a Abs. 2 NatSchG dürfen Streuobstbestände im Sinne des Absat-
zes 1 nur mit Genehmigung in eine andere Nutzungsart umgewandelt werden.
Die Genehmigung soll versagt werden, wenn die Erhaltung des Streuobstbe-
standes im überwiegend öffentlichen Interesse liegt, insbesondere wenn der
Streuobstbestand für die Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts oder für den
Erhalt der Artenvielfalt von wesentlicher Bedeutung ist. Maßnahmen der ord-
nungsgemäßen Bewirtschaftung und Nutzung sowie Pflegemaßnahmen sind
keine Umwandlung.

Nach § 33a Abs. 3 NatSchG sind Umwandlungen von Streuobstwiesen aus-
zugleichen. Der Ausgleich hat vorrangig durch eine Neupflanzung innerhalb
einer angemessenen Frist zu erfolgen.

Bestandserhebunq / Bewertung
Im Planungsgebiet befinden sich Obstbäume im Westen und Osten auf dem
FIst.Nr. 220/1 (s. Luftbildausschnitt Kap. 1.2).

Bei den östlichen Obstbäumen handelt es sich um eine Obstanlage mit mittel-
stämmigen Apfelbäumen. Die Apfelbäume sind sehr geleichmäßig angeord-
net, besitzen eine einheitliches Alter und Größe und werden intensiv bewirt-
schaftet. Durch regelmäßigen Baumschnitt haben sich keine Höhlen gebildet
und Totholz ist nicht erkennbar.
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Im Westen angrenzend an eine Birkenreihe befinden sich weitere einzelne
Obstbäume unterschiedlichen Alters. Auch hier sind es meist mittelstämmige
Apfelbäume, die intensiv bewirtschaftet werden.

Die im Geltungsbereich vorhandenen Obstbäume erfüllen nicht die Anforde-
rung an einen Streuobstbestand nach § 33a NatSchG, da aufgrund der ein-
heitlichen Baumart und Größe sowie der intensiven Bewirtschaftung die natur-
schutzfachliche Bedeutung auch im Hinblick auf den Biotopverbund als unter-
geordnet anzusehen ist.
Die von Bioplan, Bühl, erstellte spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)
belegt, dass der Obstbaumbestand keine besondere artenschutzrechtliche
Bedeutung besitzt.
Auch in der Streuobsterhebung (Fernerkundung) der LUBW sind die Obst-
bäume nicht aufgenommen.
Der Obstbaumbestand im Geltungsbereich ist in einem durch den Intensivob-
stanbau geprägten Naturraum zwar ein typisches Element, besitzt aber keine
besondere Bedeutung im Hinblick auf Schönheit und Eigenart für das Land-
schaftsbild.

Bei dem Unterwuchs handelt es sich um eine Wirtschaftswiese, die nicht die
Ausprägung einer FFH-Wiese besitzt und regelmäßig häufig gemäht bzw. ge-
mulcht wird.

Da es sich nicht um einen Streuobstbestand gemäß §33a Abs. 1 NatSchG
handelt, ist kein Antrag auf Umwandlung in eine andere Nutzung mit ent-
sprechendem Ausgleich zu stellen.

4 Artenschutzrechtliche Prüfung

4.1 Rechtliche Vorgaben
Nach § 44 BNatSchG (2010) besteht ein Zugriffsverbot für besonders ge-
schützte Arten. Dies sind die europäischen Vogelarten nach Art. 1 der Vogel-
schutzrichtlinie sowie die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie.

Nach einer Bestandserhebung ist im Rahmen der artenschutzrechtlichen
Prüfung eine Prognose möglicher Beeinträchtigungen zu erstellen.

Es ist zu prüfen, ob
• durch die Planung eine erhebliche Störung während der in Satz Nr. 2 genann-

ten Zeiten eintritt, durch die sich der Erhaltungszustand der lokalen Population
verschlechtert.

• es zu einer Zerstörung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Art (bei re-
gelmäßig benutzten Stätten auch dann, wenn sie aktuell nicht besetzt sind)
kommt. Die Zerstörung von Nahrungs- und Jagdhabitaten ist nur dann relevant,
wenn sie einen essentiellen Bestandteil des Habitats darstellen und z.B. für die
betroffenen Individuen nicht an anderer Stelle zur Verfügung stehen.

• es zur Tötung, Verletzung, Entnahme oder Fang von Individuen kommt, und
ob diese unvermeidbar sind.
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Wenn die Festsetzungen des Bebauungsplans dazu führen, dass Verbotstat-
bestände eintreten, ist die Planung grundsätzlich nicht zulässig. Es ist jedoch
eine Ausnahme von den Verboten möglich, wenn zwingende Gründe des
überwiegenden öffentlichen Interesses vorliegen, es keine zumutbaren Alter-
nativen gibt und der günstige Erhaltungszustand für die Arten trotz des Ein-
griffsgewährleistet bleibt.

4.2 Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)

Der Investor beauftragte Bioplan Bühl mit der Erstellung einer speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung (saP), die aufbauend auf die Ergebnisse der ar-
tenschutzrechtlichen Abschätzung von Bioplan Bühl erstellt wurde. Die spezi-
elle artenschutzrechtliche Prüfung vom 20.09.2021 wird als Anlage dem Be-
bauungsplan beigefügt.

Der Gutachter kam zu folgendem Ergebnis:
Die erforderliche Überprüfung der Vorkommen (Vögel, Säugetiere, Reptilien) erbrachte fol-
gende Ergebnisse:
- Es wurden Vorkommen artenschutzrechtlich relevanter, darunter fünf planungsrelevanter
Vogel-Arten festgestellt.
- Essentiellen Jagdgebiete oder Quartierstrukturen für Fledermäuse wurden innerhalb des
Geltungsbereiches nicht festgestellt.
- Es gibt Vorkommen der Mauereidechse innerhalb, vor allem aber in der Umgebung des Gel-

tungsbereichs.
- Ein spontanes Auftreten der relevanten Amphibien-Art Gelbbauchunke und Kreuzkröte wäh-
rend der Bauarbeiten ist möglich.

Für die übrigen artenschutzrechtlich relevanten Tier- und Pflanzengruppen bestehen nach
fachgutachterlicher Einschätzung keine Betroffenheit und damit auch keine Erheblichkeit.

(Quelle: Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung . Bioplan Bühl, vom 20.09.2021)

Nachfolgende Maßnahmen sind nach Aussage der speziellen artenschutz-
rechtlichen Prüfung (saP) durchzuführen und wurden in die Schriftlichen Fest-
setzungen des Bebauungsplans aufgenommen.
Vermeidungsmaßnahmen
VM 1 - Baufeldräumung und Bauzeitenbeschränkung
VM 2 - Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten

VM 3 -Vermeidung von Lichtemissionen

VM 4 - Mauereidechse
VM 5 - Amphibien

Die Gutachter formulierten nachfolgendes Fazit:

Unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung der für Vögel, Säu-
getiere und Reptilien festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen wird aus
fachgutachterlicher Sicht eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach
§ 44 BNatSchG bei den artenschutzrechtlich relevanten Gruppen und Ar-
ten verhindert.
(Quelle: Spezielle artcnschutzrechtliche Prüfung . Bioplan Bühl, vom 20.09.2021)
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5 Derzeitiger Umweltzustand und Auswirkungen der Planung

5.1 Derzeitiger Umweltzustand

Mensch
Unter dem Schutzgut Mensch ist im Allgemeinen die Bevölkerung und im Spe-
ziellen ihre Gesundheit und ihr Wohlbefinden zu verstehen. Zur Wahrung die-
ser grundsätzlichen Daseinsfunktionen der Bevölkerung sind vordergründig
die Schutzziele Wohnen, Regenerationsmöglichkeiten und Erholung zu be-
trachten.

Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um eine Fläche, die am nördlichen
Rand des Ortsteils Tiergarten der Stadt Oberkirch liegt und größtenteils land-
wirtschaftlich als Rebfläche, Obstanlage und Wiese bewirtschaftet wird. Die
Fläche in Hanglage ist von einem Wirtschaftsweg, der als Spazierweg genutzt
werden kann, erlebbar. Von hier hat der Erholungssuchende einen guten Aus-
blick auf die Ortslage (s. Foto Deckblatt).

Vorbelastungen für den Menschen wie Lärm, Lufthygiene etc. sind nicht er-
kennbar.
Dem Schutzgut Mensch wird eine hohe Wertigkeit zugeordnet.

Fläche
Bei dem Planungsgebiet handelt sich nach Aussage des rechtverbindlichen
Flächennutzungsplans der Verwaltungsgemeinschaft Oberkirch - Renchen -
Lautenbach um eine Fläche für die Landwirtschaft der Vorrangstufe I.

Da die Landwirtschaftsflächen aufgrund der Bodengüte, der Hanglage und der
guten Erreichbarkeit eine Bedeutung für den Weinbau besitzen, wird das
Schutzgut Fläche mit hoher Wertigkeit eingestuft.

Boden
Durch den Bebauungsplan werden Flächen überplant, die größtenteils nicht
bebaut und versiegelt sind. Die nicht versiegelten Flächen nehmen vielfältige
ökologische Funktionen wahr und stellen eine landbauwürdige Fläche mit ge-
ringer Qualität dar.

Vorbelastungen sind nur bei unsachgemäßer Bewirtschaftung der Landwirt-
schaftsflächen und im Bereich der bestehenden Bebauung durch Versiege-
lung gegeben.

Das Planungsgebiet besitzt für das Schutzgut Boden eine mittlere Wertigkeit.

(s. Naturschutzrechtliche Eingriff-ZAusgleichsbilanzierung für das Schutzgut
Boden)

Wasser
Das Planungsgebiet befindet sich im Bereich des Grundwasserleiters (GWG)
"Paläozeikum, Kristallin" mit geringer Bedeutung für das Grundwasserdarge-
bot.

Das Planungsgebiet befindet sich in keinem ausgewiesenen Wasserschutz-
gebiet und in keiner Überflutungsfläche.

Das Schutzgut Wasser wird insgesamt aufgrund der hydrogeologischen Ge-
gebenheiten in eine geringe Wertigkeit eingestuft.
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Klima/Luft
Bei dem Planungsgebiet handelt es sich um nicht bebaute, landwirtschaftlich
genutzte Flächen in Hanglage. Nicht versiegelte Freiflächen am Ortsrand wir-
ken sich sehr positiv auf das Kleinklima aus und stellen Kaltluftentstehungs-
gebiete dar. Die hier in leichter Hanglage gebildete Kalt- bzw. Frischluft wirkt
sich aufgrund der Hauptwindrichtung aus Südosten nur zum Teil auf die Orts-
lage von Tiergarten aus.

Vorbelastungen durch Bebauung und Versiegelung sind vemachlässigbar.
Das Schutzgut Klima wird in eine mittlere Wertigkeit eingestuft.

Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt
Im Hinblick auf die ökologische Wertigkeit besitzt das Planungsgebiet auf-
grund der Bewirtschaftung (Sonderkulturen - Reben und Obstanlagen - sowie
Wiesen) und der Nebengebäude mit befestigten Flächen eine geringe bis mitt-
lere Wertigkeit für das Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt.

(s. Naturschutzrechtliche Eingriff-ZAusgleichsbilanzierung für das Schutzgut
Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt)

Landschafts-ZOrtsbild
Bei dem Untersuchungsgebiet handelt es sich um Reben, Obstanlagen und
Wiesen in Hanglage am Ortsrand, die einen naturraumtypischen Übergang zur
freien Landschaft darstellen.

Das Schutzgut Landschafts-ZOrtsbild wird daher in eine mittlere bis hohe Wer-
tigkeit eingestuft.

Kultur- und sonstige Schutzgüter
Innerhalb des Planungsgebiets befinden sich keine Denkmale und Gesamtan-
lagen gemäß DSchG.

5.2 Umweltauswirkungen der Planung
Bei der Beurteilung der Umweltauswirkungen sind zu berücksichtigen:

• Baubedingte Wirkfaktoren
- Temporäre Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrichtung
- Lärm, Stäube und Erschütterungen durch Baustellenfahrzeuge und

sonstige Geräte im Gebiet und ggf. angrenzend
- Störung und Schädigung von Tieren
- Unfälle während der Bauarbeiten (Leckagen von Tanks etc.)

• Anlagebedingte Wirkfaktoren
- Beseitigung von Vegetation durch Flächenumwandlung
- Verlust von Erholungsraum
- Bodenverdichtung und Bodenversiegelung
- Reduzierung der Grundwasserneubildung durch Erhöhung des Oberflä-

chenWasserabflusses
- Veränderung des Mikroklimas durch Temperaturanstieg aufgrund von

Versiegelung
- Auswirkungen auf Biotopstrukturen und die Tierwelt (Flächeninan-

spruchnahme, visuelle Wirkungen)
- Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbilds
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• Betriebsbedingte Wirkfaktoren
- Schadstoff- und Lärmbelastung durch Verkehr
. Treibhausgasemissionen durch Verkehr
- Lichtemissionen und Blendung durch Spiegelung
- Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes durch fehlende Ein-

bindung zur freien Landschaft

Plan: Bebauungsplan "Hubeneck” der Stadt Oberkirch

(Quelle: Büro Fischer, Zeichnerischer Teil des B-Plans "Hubeneck*’, i.d.F. vom 18.04.2024)
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5.3 Fachliche Prüfung
Bei der nachfolgenden tabellarischen Beurteilung der Auswirkungen durch den
Bebauungsplan "Hubeneck" wurde der Eingriff, der durch die geplante Errich-
tung von Einzel- und Doppelhäusern sowie durch die Anlage der Verkehrsflä-
chen entsteht, zugrunde gelegt.

Auswirkungen auf den Menschen
Funktion und Werte Beeinträchtigung

Gesundheitliche Aspekte

Lärm Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
im Hinblick auf die Lärmsituation der Umgebung
haben (Straßenverkehr, Flugverkehr, Freizeitlärm
etc.)?

[ ] ja [x] neimi

Sind Probleme im Hinblick auf die Lärmsituation
innerhalb des Bebauungsplans zu erwarten?

[ ] ja [x] nein*l

Ist mit Lärmauswirkungen durch angrenzende
Nutzungen (Gewerbe, Einkaufsmarkt etc.) inner-
halb des Bebauungsplans zu rechnen?

[ l ja [x] nein*i

*1 Derzeit sind keine Auswirkungen im Hinblick auf Lärm bekannt.

Lufthygiene Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
im Hinblick auf die lufthygienische Situation der
Umgebung (Luftverunreinigungen durch Partikel
(z.B. Staub und Ruß), Gase (z.B. Kohlenmonoxid,
Stickstoffoxide, Schwefeldioxid) oder Gerüche -
Quellen: Wald, Landwirtschaft, Industrie, Ge-
werbe, Verkehr etc.) haben?

[ ] ja [x] nein*2

Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme im
Hinblick auf die lufthygienische Situation zu erwar-
ten?

[ ]ja [x] nein*2

Ist mit lufthygienischen Belastungen durch an-
grenzende Nutzungen (Gewerbe, Landwirtschaft-
liche Betriebe etc.) innerhalb des Bebauungs-
plans zu rechnen?

[ lja [x] nein*2

*2 Derzeit sind keine Auswirkungen im Hinblick auf Lufthygiene bekannt.

Erschütterun-
gen

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
auf die Umgebung aufgrund von erzeugten Er-
schütterungen (Industrieverfahren, Verkehr etc.)
haben?

l ] ja [x] nein*3

Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme mit
erzeugten/vorhandenen Erschütterungen zu er-
warten?

[ lja [x] nein*3

*3 Derzeit sind keine Auswirkungen im Hinblick auf Erschütterungen bekannt.

Elektromag-
netische
Felder

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
(z.B. Reizströme bei niederfrequenten Feldern,
Wärmewirkungen bei hochfrequenten Feldern,
Lichtverschmutzungen wie Blendung und Aufhel-
lung) auf die Umgebung aufgrund von erzeugten
elektromagnetischen Feldern (z.B. durch Hoch-
spannungsleitungen und Sendeanlagen) haben?

[ lja [x] nein*4

Sind innerhalb des Bebauungsplans Probleme mit
erzeugten/vorhandenen elektromagnetischen

■ Feldern zu erwarten?

( l ja [x] nein*4

*4 Derzeit sind keine Auswirkungen im Hinblick auf Elektromagnetische Felder bekannt.
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Funktion und Werte Beeinträchtigung

Risiken durch
Unfälle oder
Katastrophen

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
durch Unfälle und Katastrophen auf die Umge-
bung haben?

[ ] ja [x] nein*5

Sind innerhalb des Bebauungsplans Risiken
durch Unfälle oder Katastrophen zu erwarten?

[ ]ja [x] nein*5

*5 Derzeit liegen hierzu keine Angaben vor. ____________________________ ____________________ ________

Auswirkungen
durch er-
zeugte Abfälle

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
durch erzeugte Abfälle haben?

[ ] ja [x] nein*6

*6 Die im Bereich des Bebauungsplans erzeugten Abfälle werden ordnungsgemäß über die Abfallwirtschaft des
Ortenaukreises entsorgt. Die Abwasserentsorgung erfolgt über ein entsprechendes Entwässerungssystem zur
Kläranlage des Abwasserzweckverbands.

Freizeit- und Naherholung __________________________________ _________

Grünflächen in
der Ortslage

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
auf öffentliche Grünflächen (Spielplatz, Parkplatz,
etc.) haben? ______________________________

[ l ja [x] nein*7

Verbessert sich innerhalb des B-Plans durch die
Anlage von Grünflächen die Erholungsfunktion?

[ ]ja [x] nein*8

*7 Da das geplante Baugebiet keine öffentlichen Grünflächen beansprucht, ist mit keinen Auswirkungen zu rech-
nen.

*8 Da im geplanten Baugebiet keine öffentlichen Grünflächen mit besonderer Erholungsfunktion entstehen, gibt es
keine Veränderungen. Die bisher bestehende fußläufige Wegeverbindung (Grasweg) Ist zukünftig weiterhin
über die Erschließungsstraße und in Fortführung über einen Fußweg gegeben.__________________________

Freie Land-
schaft
(Landwirt-
schaftsfläche,
Wald)

Kann der Bebauungsplan negative Auswirkungen
auf die umgebende freie Landschaft (Verlust von
Naturnähe und Vielfalt, Verlust von prägende Ein-
zelelementen, Beeinträchtigung der Zugänglich-
keit und Blickbeziehungen etc.) haben?

[x] ja*9 [ ] nein

*9 Die geplante Bebauung beansprucht Wiesenflächen mit Obstbäumen und Rebflächen in Hanglage. Die derzei-
tige landwirtschaftliche Nutzung Ist für den Naturraum typisch und prägend. Derzeit verläuft im Norden des
Planungsgebiets ein Wirtschaftsweg, von dem aus die Fläche erlebbar Ist und man einen guten Blick zum Orts-
kern (Kirche St. Urban) hat.

Auswirkungen auf Natur und Landschaft __________________________
Schutzgut Funktion und Werte________________________' Beeinträchtigung

Fläche _______________________ ______  ____________
Nutzungsumwandlung _____ __ [x] ja-1 ___ [ ] nein

Landwirtschaftliche Vorrangflur Stufe 1
(It. Flurbilanz Ba-Wü) ______

[x] ja*2 [ ] nein

Versiegelung ______ [x] ja*3 _ [ ] nein

Zerschneidung [ l ja [x] nein*4

*1 Im rechtswirksamen FNP der Verwaltungsgemeinschaft Oberkirch - Renchen - Lautenbach ist die Fläche als
Fläche für die Landwirtschaft ausgewiesen.

*2 Nach Aussage der Raumnutzungskarte des Regionalplans Südlicher Oberrhein handelt cs sich bei dem Pla-
nungsgebiet um Fläche für die Landwirtschaft Vorrangflur Stufe 1.

*3 Mit Realisierung der Bebauung findet Versiegelung statt.
*4 Die geplante Bebauung stellt eine Ergänzung der Siedlungsfläche dar. _ |
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung
Boden

Ausgleichskörper im Wasserkreislauf [x ] ja*5 [ ] nein
Speicher, Filter und Puffer für Schadstoffe [x ] ja*5 [ ] nein
Lebensgrundlage / Lebensraum / Standort für Kul-
turpflanzen bzw. für natürliche Vegetation

[x ] ja*5 [ ] nein

Archiv der Natur- und Kulturgeschichte [ J ja [x] nein*5
Altlasten [ ] ja [x] neirrs

*5 Durch den Bebauungsplan wird eine Bebauung und Versiegelung von bisher landwirtschaftlich genutzten Flä-
chen ermöglicht. Dadurch kommt es zu Beeinträchtigungen der verschiedenen Bodenfunktionen.
(s. Eingriffs/Ausgleichsbilanzierung Schutzgut Boden).
Bodendenkmale sind derzeit nicht bekannt.
Angaben zu Altlasten liegen nicht vor.

Grundwasser
Neubildung [x ] ja*6 [ ] nein
Dynamik (Strömung, Flurabstand) [ 1 ja [x] nein*7
Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [ ] ja [x] nein*7

*6 Durch Neuversiegelung ergibt sich eine Reduzierung der Grundwassemeubildungsrate.
*7 Die Neuversiegelung wird sich unwesentlich auswirken.

Oberflächengewässer
Name:

Struktur (Aue, Ufer, Gewässerbett) [ J ja ___[x] nein*8
Dynamik (Strömung, Hochwasser) [ ] ja [x] nein‘8
Qualität (Schad- und Nährstoffarmut) [ ] ja [x] nein*8

*8 Oberflächengewässer sind direkt nicht betroffen.

Klima/Luft
Luftqualität [x] ja*9 [ ] nein
Kaltluftentstehung und -bahnen [x] ja*9 [ ] nein
Besonnung u. Reflektion (Temperatur/Bioklima) .....Mja*9 [ ] nein
Anfälligkeit gegenüber den Folgen des Klimawan-
dels

[ J ja [x] nein*9

*9 Kleinklimatisch wird sich die Bebauung mit Neuversiegelung der bisher größtenteils landwirtschaftlich genutzten
Flächen negativ auswirken.

Pflanzen- / Tierwelt
Biotoptypen - Bestand:
- Obstanlagen
- Reben
- Wiesen
- Bäume
- Nebengebäude mit Hoffläche
- Grasweg _______________ ___

[x] ja *10 [ ] nein

Natura 2000-Gebiete / FFH-Mähwiesen:
- Kein Vorkommen

[ ] ja [x] nein‘11
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Schutzgut Funktion und Werte Beeinträchtigung

Artenschutz:
- Spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP)

von Bioplan Bühl (vom 20.09.2021)
(s. Kap. 4)

[ ] ja [x] nein‘12

*10 Die geplante Bebauung und Ncuversiegelung beansprucht diverse Biotoptypen mit mittlerer Wertigkeit
(s. Eingriffs/Ausglelchsbilanzierung Schutzgut Pflanzen-Tiere/biologische Vielfalt).

*11 Da in räumlicher Nähe keine Natura 2000-Gebiete und keine FFH-Mähwiesen liegen, ist mit keinen Beein-
trächtigungen auf Schutzgebiete zu rechnen.

*12 Nach Aussage des Gutachters liegen keine Verbotstatbestände nach § 44 BNatSchG durch den Bebauungs-
plan vor. wenn die notwendigen Vermeidungsmaßnahmen umgesetzt werden.

Landschafts-ZOrtsbild
Eigenart / Historie des Orts- bzw. Landschaftsbil-
des

[x] ja‘13 [x] nein

Vielfalt und Naturnähe [x] ja*!3 |j [x] nein
*13 Durch eine Bebauung am Ortsrand, die Obstanlagen. Wiesen und Rebflächen In Hanglage beansprucht, ver-

ändert sich das Ortsbild, die Vielfalt und Natumähe. Durch eine Grüneinbindung können die Eingriffe minimiert
werden.

Kultur- und sonstige Sachgüter_______________________________________
I Denkmale und Gesamtanlagen gemäß DSchG [ ] ja l[x] nein*i4

*14 Vorkommen nicht bekannt.

Wechselwirkungen der Schutzgüter
Die mit der Realisierung der Wohnbebauung entstehende Beeinträchtigung des Schutzguts Boden wirkt sich un-
mittelbar auf die SchutzgütcrWasser(Grundwasserneubildungsrate. Verlust des Entwässerungsgrabens, verstärk-
ter Oberflächenabfluss und dadurch Hochwassergefahr) und Pflanzen- und Tierwelt (Verlust von Lebensraum)
aus.

Sonstige Aspekte
Funktion und Werte Beeinträchtigung

Kumulierung
mit anderen
Vorhaben

Können die Auswirkungen des Bebauungsplans
mit Auswirkungen von Vorhaben benachbarter Pla-
nungsgebiete unter Berücksichtigung etwaiger be-
stehender Umweltprobleme zur Kumulation füh-

| ren?

[ ] ja Ix] nein
*1

*1.Planungen und Vorhaben, die zu einer Kumulierung führen könnten, sind derzeit nicht bekannt.

Nutzung er-
neuerbarer
Energien

Zu diesen Belangen trifft der Bebauungsplan keine
gesonderten Festsetzungen. Hinsichtlich der Nut-
zung von erneuerbaren Energien sowie der Ener-
gieeinsparung wird vielmehr auf die bestehenden
und zudem stetig fortentwickelten gesetzlichen Re-
gelungen in ihrer jeweils gültigen Fassung verwie-
sen.

[ ] ja [ ] nein

Eingesetzte
Techniken
und Stoffe

Für die Durchführung der geplanten Vorhaben wer-
den voraussichtlich nur allgemein häufig verwen-
dete Techniken und Stoffe angewandt bzw. einge-
setzt.

[ ] Ja [ ] nein

Die Umweltprüfung gemäß § 1a BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG für die
Schutzgüter kommt zu dem Ergebnis, dass mit Umweltauswirkungen zu
rechnen ist, die durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden
können.
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6 Maßnahmen innerhalb des Planungsgebiets

6.1 Maßnahmen für den Artenschutz
Mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurde Bioplan Bühl
von dem Investor beauftragt.

Die von den Gutachtern festgelegten Vermeidungsmaßnahmen wurden in die
Planungsrechtlichen Festsetzungen für das Planungsgebiet aufgenommen.

Dabei handelt es sich um Festsetzungen zu Vermeidungsmaßnahmen
• VM 1 - Baufeldräumung und Bauzeitenbeschränkung
• VM 2 - Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten
• VM 3 - Vermeidung von Lichtemissionen
• VM 4 - Maßnahmen für Mauereidechsen
• VM 5 - Maßnahmen für Amphibien

6.2 Maßnahmen für die Eingriffsregelung

Vermeidbare Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft, die durch einen
Eingriff verursacht werden können, sind zu unterlassen (§ 15 (1) BNatSchG).
Die nachfolgend aufgezählten und im Bebauungsplan festgesetzten Maßnah-
men haben zum Ziel die Eingriffe zu vermeiden und zu minimieren.

• Öffentliche Grünfläche- Verkehrsgrün
• Private Grünfläche - Wiese mit Entwässerungsmulde
• Straßenbaumpflanzungen
• Strauchpflanzungen als Abschirmhecke auf privaten Grundstü-

cken
• Pflanzung von Gehölzen auf privaten Grundstücken
• Retentionszistemen auf privaten Grundstücken
• Gestaltung der unbebauten Grundstücksflächen und Vorgärten
• Gestaltung der befestigten Flächen

7 Naturschutzrechtliche Eingriffsbilanzierung
Das geplante Vorhaben lässt sich nicht konfliktfrei zu den Ansprüchen und
Zielsetzungen von Naturschutz und Landschaftspflege realisieren. Es stellt ei-
nen Eingriff nach § 14 BNatSchG i.V.m. § 14 NatSchG dar. Die naturschutz-
rechtliche Eingriffs-ZAusgleichsregelung nach §1a BauGB i.V.m. §18
BNatSchG hat das Anliegen, erhebliche und nachhaltige Beeinträchtigungen
der Leistungsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbilds, die
durch Eingriffe in Natur und Landschaft verursacht werden zu vermeiden, zu
minimieren bzw. ggf. durch Ausgleichs-/ Ersatzmaßnahmen zu kompensieren.

In den nachfolgenden Kapiteln wird der Umweltzustand des Bebauungsplans
"Hubeneck" für die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt
dargestellt, die Umweltauswirkungen, die durch die Aufstellung des Bebau-
ungsplans vorbereitet werden, beurteilt. Die Bewertung der Schutzgüter Bo-
den und Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt erfolgt nach den Vorgaben der
Ökokontoverordnung, Stand 2010.

Seite 19
Planungsbüro Fischer Stand: 18.04.2024



UmweltberichtStadt Oberkirch, OT Tiergarten ■ Bebauungsplan "Hubeneck"

Die Bewertung der Umweltauswirkungen wurde aufbauend auf den Zeichneri-
schen Teil der des Bebauungsplans "Hubeneck" incl. der Planungsrechtlichen
Festsetzungen durchgeführt.

7.1 Schutzgut Boden
Bestandsbeschreibung und -bewertung
In der Bodenkarte GeoLa BK50 wird für das Planungsgebiet die Kartiereinheit
Braunerde-Rigosol, Parabraunerde-Rigosol und Rigosol aus Grundge-
birgsfließerde (A201) dargestellt. Die Böden kommen nach Aussage der Be-
wertungsbogens in meist stark geneigten bis sehr steilen Hänge vor, die oft
terrassiert sind.
Karte: Bodenkundliche Einheiten

(Quelle: LGRB. Abfrage März 2024)
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Bodentyp Braunerde-Rigosol, Parabraunerde-
Rigosol und Rigosol aus Grundge-
birgsfließerde (A201)

Bodenfunktionen: ___________________

- Standort für natumahe Vegetation __________ keine hohe oder sehr hohe Bewertung

- Natürliche Bodenfruchtbarkeit _____ ________ mittel (2,0) ___________________________

- Ausgloichskörpcr im Wasserkreislauf gering bis mittel (1,5)

- Filter und Puffer für Schadstoffe mittel (2,0)

Gesamtbewertung _________ mittel (1,83) ___________________________

(Quelle: LGRB. Abfrage März 2024)

Für das Planungsgebiet ergibt sich insgesamt eine mittlere Gesamtbewertung
der Bodenfunktion mit Ausnahme der versiegelten und bebauten Flächen.
Das Schutzgut Boden erfüllt wichtige Funktionen im Ökosystem. Boden ist der
Standort für Arten und Lebensräume und schützt das Grundwasser. Das
Schutzgut Boden ist wichtig für die Regulierung des Wasserhaushalts und
dient als Filter und Puffer für Stoffeinträge.
Vorbelastungen sind ggf. bei unsachgemäßer Bewirtschaftung der Landwirt-
schaftsflächen gegeben.
Die Bewertung der Bodenfunktionen des Planungsgebiets erfolgt nach dem
Leitfaden "Bewertung von Böden nach ihrer Leistungsfähigkeit", Heft Boden-
schutz 23, LUBW 2010 auf Grundlage der Bodenkarte 1:50.000, die dem Kar-
tenviewer der Landesanstalt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau (LGRB) des
Regierungspräsidiums Freiburg entnommen wurde (Abfrage März 2024).

Bewertung der Bodenfunktion - Bestand
nach Heft "Bodenschutz 23"
Flächen im
Plan Boden -
Bestand

Flächen-
größe

Wertigkeit der Bodenfunktionen vor
Eingriff ___________

Gesamt-
bewert.

ÖP It.
ÖKVO/m2

Summe
ÖP Bemerkungen

m2 NatBo AkiWas FiPu NatVeg

Gebäude/
bef. Flächen 430 0 0 0 0 0,00 0,00 0 bebaut, versiegelt

ocker (A201) 10761 2,0 1.5 2.0 1,83 7,32 78771 unversiegelt
Summe 11.191 Gesamtsumme: 78771

keine hohe oder sehr hohe Bewertung von
______  "NatVeg"

□ Bewertung der Bodenfunktion "NatVeg."
Maßgebend für Gesamtbewertung

Gesamtbewertung durch arithmetisches Mittel der Bo-
denfunktionen "Natßo.’. "AkiWas* und "FiPu"

Für das Planungsgebiet ergibt sich für das Schutzgut Boden It. Ökokontover-
ordnung eine Wertigkeit von 78.771 Ökopunkten.
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Auswirkungen der Planung
Durch die Aufstellung des Bebauungsplans werden insgesamt ca. 1,12 ha be-
ansprucht.

WA = ca. 7.259 m2 x 0,4 = ca. 2.904 m2 (überbaute Fläche)

= ca. 2.904 m2 x 0,5 = ca. 1.452 m2 (Versiegelung Nebenanlagen)

= Restfläche = ca. 2.903 m2 (Garten)

Versorgungsanlage (Trafo) = ca. 9 m2 (überbaute Fläche)

Straße und Parkplätze = ca. 1 .473 m2 (versiegelte Fläche)

Öff. Grünfläche / Verkehrsgrün = ca. 86 m2 (nicht versiegelt)

Priv. Grünfläche = ca. 2.364 m2 (nicht versiegelt)

max. versiegelbare Fläche = ca. 5.838 m2

versiegelte Fläche / Bestand * = ca. 430 m2

Neuversiegelung: = ca. 5.408 m2

* Angaben II Biotoptypenkartierung

Bewertung der Bodenfunktion - Planung
nach Heft "Bodenschutz 23"

Flächen im Zeichn.
Teil des B-Plans

Flächen-
größe

Wertigkeit der Bodenfunktionen
nach Eingriff

Gesamt-
bewert.

ÖPIt.
ÖKVO/m’

Summe
ÖP Bemerkungen

m2 NatBo AkiWas FiPu NatVeg

Verkehrsfläche *1 1.482 0 0 0 0 0,00 0,00 0 versiegelte Fläche

WA: GRZ 0,4 2.904 0 0 0 0 0,00 0,00 0 versiegelte Fläche

0,5 von GRZ 1.452 0 0 0 0 0,00 0,00 0 versiegelte Fläche

Garten 2.903 2.5 1.5 2.0 1,83 7,32 21.250 nicht versiegelt

öffentl. Grünfläche -
Verkehrsgrün 86 1.0 1.0 1.0 1,00 4,00 344

reduzierte
Wertigkeit

priv. Grünfläche -
Wiese *2 2.364 2,0 1,5 2,0 1,83 7,32 17.304 Bestandswert

Gesamtgröße 11.191 Gesamtsumme: 38.898

*1 beinhaltet Straße, Parkplätze und Trafo
‘2 beinhaltet Entwässerungsmulde

Gesamtbewcrtung durch arithmetisches Mittel der
Bodenfunktionen "NatBo.". "AkiWas“ und "FIPu"

keine hohe oder sehr hohe Bewertung von
"NatVeg"

Bewertung der Bodenfunktion "NatVeg."
Maßgebend für Gesamtbewertung

78.771 Ökopunkte
38.898 Ökopunkte
39.873 Ökopunkte
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Ein vollständiger Ausgleich der Eingriffe in das Schutzgut Boden ist nicht
möglich. Es ergibt sich aufgrund des Bestandswerts ein rechnerisches Aus-
gleichsdefizit von 39.873 Ökopunkten (in Anlehnung an ÖKVO).

7.2 Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt
Bestandsbeschreibung und -bewertung
Biotoptypenkartierunq
Aufbauend auf die Biotoptypenkartierung des Planungsbüros Fischer wurde
eine Bilanzierung nach Ökokontoverordnung durchgeführt.

Plan: Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt - Bestand

(Quelle: Bestandsplan Büro Fischer. März 2024)
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Tabelle: Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt -
Bewertung des Bestands

Biotoptyp (Nr.) Feinmodul
Biotop-

wert
Fläche

[ca. m7] Ökopunkte

Gebäude 1 1 105 105
(60,10)
versiegelte Fläche / Asphalt 1 1 325 325
(60.20)
Grasweg 6 6 610 3.660
(60.25)
Fettwiese mittl. Sto 8 -13 -19 13 3.962 51.506
(33.41)
mehrj. Sonderkultur / Reben 4-12 *1 8 3.552 28.416
(37.20)

mehrj. Sonderkultur / Obstanlage 4-12 *2 10 2.044 20.440
(37.20)
grasr. ausd. Ruderalvegetation 8-11 - 15 11 406 4.466
(35.64)
Laubbaum-Bestand (Birken) 9 -14 -22 14 187 2.618
(59.10)
Obstbaum 3-6 6 (90) 540
(45.10 -45.30b)
STU 90
Summe 11.191 112.076

* 1 Reben mit Grünlandunterbewuchs
* 2 Obstanlage größtenteils bestehend aus mittelstämmigen Apfelbäumen mit Grünlandunterbewuchs

Für das Planungsgebiet ergibt sich für das Schutzgut Pflanzen/Tiere/biolo-
gische Vielfalt It. Ökokontoverordnung eine Wertigkeit von 112.076 Öko-
punkten.

Auswirkungen der Planung
Tierökoloqische Konfliktanalyse
In der von Bioplan erstellten speziellen artenschutzrechtliche Prüfung (saP)
wurde dargelegt, mit welchen Auswirkungen durch die Bebauung zu rechnen
ist. Damit nicht ein Verbotstatbestand nach § 44 BNatSchG ausgelöst wird,
wurden von den Gutachtern Maßnahmen vorgeschlagen. Diese sind in Kap.
6.1 aufgeführt und wurde in die Planungsrechtlichen Festsetzungen zum Be-
bauungsplan aufgenommen.

Einqriffsbilanzierunq Biotoptypen
Im Rahmen der Schriftlichen Festsetzungen zum Bebauungsplan "Hubeneck"
wurden Grünordnerische Festsetzungen getroffen. Bei diesen Grünordneri-
schen Festsetzungen handelt es sich um Maßnahmen, die eine Minimierung
der Eingriffe zum Ziel haben.
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Für das Planungsgebiet wurden aufbauend auf den Zeichnerischen Teil des
Bebauungsplans die zukünftigen Biotoptypen nach der Ökokontoverordnung
bilanziert. Anschließend erfolgte eine Gegenüberstellung mit dem Bestands-
wert des Gebietes, um das rechnerisch zu bilanzierende Ausgleichsdefizit er-
mitteln zu können.

Tabelle: Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt -
Bewertung der Planung

Nr. Biotoptyp (Nr.) Planungsmodul
Biotop-

wert
Fläche

[ca. m2] Ökopunkte
1 Bauwerke / Bef. Flächen 1 1 4.356 4.356

(60.10/60.20)

2 Garten 6 6 2.761 16.566

(60.60)

3 Feldhecke mittl. Sto (Garten) 14 - 23 - 35 *1 23 142 3.266

(42.30)

4
Bef. Flächen / Straße /
Stellplätze/ Trafo 1 1 1.482 1.482

(60.20)

5 kl. Grünfläche / Verkehrsgrün 4 4 86 344

(60.50)

6
grasr. ausd. Ruderalveg. /
Entwässerungsmulde 8 -11 11 302 3.322

(33.41)

9 Fettwiese mittl. Sto 8 -13 13 2.062 26.806

(33.41)

10 Bäume 4-8 8 (248) 1.984

(45.10 -45.30a)

4 Stck. x (12 + 50 cm)

Summe 11.191 58.126

M Bestandswert
*2 im ZT festgesetzt als pnvate Grünfläche "Gartenland"
*3 Baumanpflanzungen auf dem Spielplatz
*4 Baumanpflanzungen auf Verkehrsgrünflächen

Bestand 112.076 Ökopunkte
Planung _______________________________________58.126 Ökopunkte
Ausgleichsdefizit 53.950 Ökopunkte

Ein vollständiger Ausgleich der Eingriffe in das Schutzgut Pflanzen/Tiere/
biologische Vielfalt ist innerhalb des Gebiets nicht möglich. Es ergibt sich ein
rechnerisches Ausgleichsdefizit von 53.950 Ökopunkten (Ökokontoverord-
nung) für das Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt.
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8 Ausgleichsbedarf

8.1 Artenschutzrechtlicher Ausgleich
Mit einer speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) wurde Bioplan Bühl
von dem Investor beauftragt.
Vorgezogenen Ausgleichmaßnahmen (CEF-Maßnahmen), die außerhalb des
Bebauungsplanes umzusetzen sind, sind nach Aussage des Gutachtens nicht
erforderlich.

8.2 Naturschutzrechtlicher Ausgleich
Wie in Kap. 6 dargestellt, werden Vermeidung- und Minimierungsmaßnahmen
innerhalb des Bebauungsplans durchgeführt. Es handelt sich dabei um Ge-
staltungsmaßnahmen und Maßnahmen des Hochwasserschutzes, die auch
zur ökologischen Aufwertung beitragen.
Ein vollständiger Ausgleich der Eingriffe, der rechnerisch nach der Ökokonto-
verordnung für die Schutzgüter Boden und Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt
ermittelt wurde, ist innerhalb des Gebiets nicht möglich. Es ergibt sich:
• ein Ausgleichsdefizit für

das Schutzgut Boden 39.873 Ökopunkte
• ein Ausgleichsdefizit für

das Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt 53.950 Ökopunkte
Gesamt 93.823 Ökopunkte

Der naturschutzrechtliche Ausgleich für das Schutzgut Boden und das Schutz-
gut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt wird durch Abbuchung aus dem Öko-
kontomaßnahme der Stadt Oberkirch erbracht.
Es handelt sich dabei um die Maßnahmen

• Ökokontomaßnahme 40 Sternenstück
Umwandlung einer mehrjährigen Kirschbaumkultur in extensiv genutztes,
artenreiches Grünland mit einzelnen Kirschbäumen
mit einem Aufwertungspotential von 37.554 Ökopunkten, die vollständig ab-
zubuchen ist.

• Ökokontomaßnahme 41 Weiermatt,
Ökologische Aufwertung des Maienbachs und Umwandlung einer Intensiv-
obstanlage in extensiv genutztes, artenreiches Grünland mit einzelnen
Hochstamm-Obstbäumen
mit einem Aufwertungspotential von 49.232 Ökopunkten, das vollständig
abzubuchen ist.

• Ökokontomaßnahme 53 Mührigwald IV,
Umwandlung einer Ackerbrache mit Ablagerungen in artenreiche Mähwiese
mit kleinen Gebüschgruppen
mit einem Gesamtaufwertungspotential von 8.470 Ökopunkten, von dem
7.037 Ökopunkte abzubuchen sind.

Durch Abbuchung von Ökokontomaßnahmen der Stadt erfolgt eine aus-
reichende Kompensation für die Schutzgüter Boden und Pflan-
zen/Tiere/biologische Vielfalt.

rnJ’ Vr*“' l Seite 26
Planungsbüro Fischer Stand: 18.04.2024



UmweltberichtStadt Oberkirch, OT Tiergarten ■ Bebauungsplan "Hubeneck”

9 Planungsalternativen

9.1 Nullvariante

Wird der Bebauungsplan nicht aufgestellt, tritt kurzfristig voraussichtlich keine
Änderung gegenüber dem jetzigen Zustand ein.

9.2 Alternativen
In der Stadt Oberkirch mit seinen 9 Ortsteilen lässt sich ein großer Wohnraum-
bedarf von verschiedener Ausprägung feststellen. Dieser beschränkt sich nicht
nur auf Mehrfamilienhäuser / Mietwohnungsbau / seniorengerechte und barri-
erefreie Wohnungen. Es existiert nach wie vor eine hohe Nachfrage nach frei-
stehenden Einzelhäusern, Doppelhäusern und anderen Bauformen.

Die Nachfrage betrifft in Oberkirch nicht nur die Kemstadt, sondern in hohem
Maße auch die 9 Ortsteile, da hierbei sich der Wunsch nach einem Bauplatz
oftmals aus der Identifikation mit dem Ortsteil, z.B. durch das rege Vereinsle-
ben ableiten lässt.
Des Weiteren berücksichtigt die die Stadt Oberkirch bei der Ausweisung von
Bauflächen berücksichtigt, dass die vorhandene Infrastruktur mit Kindergär-
ten, Schulen, Sporthallen und Kinderspielplätzen auch in den einzelnen Orts-
teilen, so auch im OT Tiergarten, gestärkt werden soll. So befinden sich im OT
Tiergarten (zusammen mit OT Haslach) ein Kindergarten sowie eine Grund-
schule. Mit einer maßvollen baulichen Entwicklung ist daher auch eine weiter-
hin gute Auslastung dieser bereits vorhandenen Infrastruktur gewährleistet.

Im vorliegenden Baugebiet "Hubeneck" ist die Grundstückseigentümerin an
die Stadt Oberkirch herangetreten mit dem Wunsch eine Teilfläche ihres
Grundstücks mit einem Erschließungsträger zu überplanen.

Die Aufstellung des Bebauungsplans dient der Schaffung von Wohnraum. Der
Bedarf ist dadurch begründet, dass sich bei den zuletzt erschlossenen Wohn-
gebieten "Albersbach IV", "Georgenfeld II" und 2. Änd. u. Erw. "Tanzberg" so-
wie "Rödermatt 111" gezeigt hat, dass die Nachfrage an Bauplätzen um ein Viel-
faches die mit den Baugebieten zur Verfügung stehenden Bauplätze über-
steigt und sich daraufein dringender Bedarf an Wohnbaufläche abzeichnet.
Um kurzfristig Bauplätze zu schaffen, hat sich die Stadt Oberkirch seinerzeit
entschieden, Flächen nach den erstmals mit der Novellierung des BauGB
2017 in Kraft getretenen und mit dem am 14.06.2021 in Kraft getretenen Bau-
landmobilisierungsgesetz verlängerten § 13b BauGB auszuweisen.

In der Konsequenz dieser Überlegungen hat die Stadt Oberkirch daher keine
weiteren Alternativen geprüft, sondern sich für die Überplanung des Bauge-
ländes entschieden.
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10 Zusätzliche Angaben

10.1 Monitoring
Die Gemeinde ist verpflichtet die erheblichen Umweltauswirkungen, die auf
Grund der Durchführung von Bauleitplänen eintreten, zu überwachen
(§ 4c BauGB). Vom Gesetzgeber wurde den Gemeinden ein erheblicher Ge-
staltungsspielraum bzgl. Zeitpunkt, Inhalt und Verfahren eingeräumt.

Im 1. Jahr der Herstellung, zusätzlich im 2. und 5. Jahr nach der Herstellung
ist zu überprüfen, ob die Festsetzungen des Bebauungsplans eingehalten wer-
den.

Insbesondere sind zu überprüfen:
• Versiegelungsgrade, Umgang mit Boden und Oberboden
• Pflanzung von Bäumen in Verkehrsgrünflächen
• Pflanzung und Erhalt einer Strauchhecke auf privaten Grundstücken
• Entwicklung einer Wiese in der ausgewiesenen privaten Grünfläche
• Anlage einer Entwässerungsmulde nördlich der Baugrundstücke im Be-

reich der ausgewiesenen privaten Grünfläche
• Vermeidungsmaßnahmen für den Artenschutz (Baufeldräumung und

Bauzeitenbeschränkung, Vermeidung von temporären Brutmöglichkeiten,
Vermeidung von Lichtemissionen, Maßnahmen für Mauereidechsen,
Maßnahmen für Amphibien)

• Umsetzung der Ausgleichsmaßnahmen für Eingriffe in das Schutzgut Bo-
den und Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt

Bei der Überprüfung der festgesetzten Maßnahmen ist bei Beginn besonders
auf deren fachlich richtige Realisierung zu achten. In den darauf folgenden
Kontrollen steht die Erfolgskontrolle im Vordergrund.

Sofern von dritter Seite ein Hinweis auf einen weiteren Konflikt mit den Schutz-
gütern kommen sollte, werden auch hier Überwachungsmaßnahmen eingelei-
tet.

10.2 Zusammenfassung
Anlass
Anlass für die zu erstellende Umweltprüfung ist der Bebauungsplan "Huben-
eck“ der Stadt Oberkirch gemäß § 2 Abs. 4 BauGB.

Ziel der Planung ist die Schaffung und Bereitstellung einer Wohnbaufläche für
die Errichtung von Einzel- und Doppelhäusern (s. Begründung, Kap. 1).

Das Planungsgebiet umfasst ca. 1,12 ha und befindet sich am nördlichen Orts-
rand des Ortsteils Tiergarten der Stadt Oberkirch. Die Erschließung des Bau-
gebiets erfolgt von Südwesten über die Straße "Hubeneck". Westlich, südlich
und östlich schließt die Ortslage von Tiergarten an das Baugebiet an.
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Verfahrensstand
Der Bebauungsplan "Hubeneck" wurde bereits im beschleunigten Verfahren
gemäß § 13b BauGB durch Einbeziehung von Außenbereichsflächen durch-
geführt.
Auf Grund der Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts, Az.: 4 CN 3.22,
vom 18.07.2023 in dem die Unvereinbarkeit des § 13b BauGB mit dem Recht
der Europäischen Union festgestellt wurde, muss für einen geordneten Ab-
schluss des Bebauungsplanverfahrens nach § 13b BauGB der § 215a Abs. 2
i.V.m. § 214 Abs. 4 BauGB im Rahmen eines ergänzenden Verfahrens ange-
wandt werden.
Dies bedeutet, dass in einem 1. Verfahrensschritt eine der SUP-Richtlinie ge-
nügende Einzelfallprüfung (Vorprüfung) anhand der Kriterien der Anlage 2 des
BauGB unter Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange durchzuführen ist. Die überschlägige Prüfung (Vorprüfung des Einzel-
falls) kam zu der Einschätzung, dass der Bebauungsplan "Hubeneck" der
Stadt Oberkirch, Ortsteil Tiergarten aufgrund der sensiblen Lage, der Bean-
spruchung von Landwirtschaftsflächen durch Bebauung und Versiegelung und
den damit verbundenen Auswirkungen auf Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt
und das Klima Umweltauswirkungen hervorruft, die nach § 2 Abs. 4 Satz 4
BauGB in der weiteren Abwägung zu berücksichtigen sind.
In einem 2. Verfahrensschritt wird nun eine Umweltprüfung, d.h. also ein Um-
weltbericht, mit Eingriffs-ZAusgleichsbilanzierung nach der Ökokontoverord-
nung (ÖKVO) mit Beteiligung von Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher
Belange im Rahmen der Veröffentlichung des Bebauungsplans nach § 3 Abs.
2 BauGB durchgeführt. Anschließend erfolgen eine Abwägung und der Sat-
zungsbeschluss.

Auswirkungen auf Schutzgebiete
Eine Beeinträchtigung des europäischen Schutzgebietsnetzes "Natura 2000"
ist durch das Vorhaben nicht zu erwarten. Weitergehende Prüfungen im Sinne
des § 34 BNatSchG sind nicht erforderlich.
SchutzgebieteZ-objekte gemäß BNatSchG sind von der Planung nicht betrof-
fen. Bei dem vorhandenen Obstbaumbestand handelt es sich um keinen
Streuobstbestand gemäß §33a Abs. 1 NatSchG.

Auswirkungen auf den Artenschutz
Der Investor beauftragte Bioplan Bühl mit der Erstellung einer speziellen ar-
tenschutzrechtlichen Prüfung (saP) aufbauend auf die Ergebnisse der arten-
schutzrechtlichen Abschätzung, die von Bioplan Bühl erstellt wurde. Die spe-
zielle artenschutzrechtliche Prüfung vom 20.09.2021 wird als Anlage dem Be-
bauungsplan beigefügt.
Die spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) kam zu dem Ergebnis,
dass unter Berücksichtigung und vollständiger Umsetzung der für Vögel,
Säugetiere und Reptilien festgesetzten Vermeidungsmaßnahmen aus
fachgutachterlicher Sicht eine Verletzung von Verbotstatbeständen nach
§ 44 BNatSchG bei den artenschutzrechtlich relevanten Gruppen und Ar-
ten verhindert wird.
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Auswirkungen auf die Schutzgüter
Gemäß §1a BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG (Eingriffsregelung) wurden für die
einzelnen zu beurteilenden Schutzgüter die Umweltauswirkungen der Planung
unter Berücksichtigung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen in-
nerhalb des Planungsgebietes dargestellt und der erforderliche Ausgleich auf-
geführt.
Die Umweltprüfung gemäß § 1a BauGB i.V.m. § 18 BNatSchG für die
Schutzgüter kommt zu dem Ergebnis, dass mit Umweltauswirkungen zu
rechnen ist, die durch entsprechende Maßnahmen ausgeglichen werden
können. Somit verbleiben keine erheblichen oder nachhaltigen Beein-
trächtigungen für die Schutzgüter.

Naturschutzrechtliche Eingriffs-ZAusgleichsregelung
Das geplante Vorhaben lässt sich nicht konfliktfrei zu den Ansprüchen und
Zielsetzungen von Naturschutz und Landschaftspflege realisieren. Es stellt ei-
nen Eingriff nach § 14 BNatSchG i.V.m. § 14 NatSchG dar.
Der Bilanzierung nach der Ökokontoverordnung wurde der Zeichnerische Teil
des Bebauungsplans "Hubeneck“ incl. der Planungsrechtlichen Festsetzun-
gen zugrunde gelegt.
Es ergab sich ein nach der Ökokontoverordnung ermitteltes
• Ausgleichsdefizit für

das Schutzgut Boden von 39.873 Ökopunkte
• Ausgleichsdefizit für

das Schutzgut Pflanzen/Tiere/blologische Vielfalt von 53.950 Ökopunkte
Gesamt 93.823 Ökopunkte

Der naturschutzrechtliche Ausgleich für das Schutzgut Boden und das
Schutzgut Pflanzen/Tiere/biologische Vielfalt wird durch Abbuchung von
nachfolgenden Ökokontomaßnahmen der Stadt Oberkirch erbracht.
• Ökokontomaßnahme 40 Sternenstück

Umwandlung einer mehrjährigen Kirschbaumkultur in extensiv genutztes,
artenreiches Grünland mit einzelnen Kirschbäumen
mit einem Aufwertungspotential von 37.554 Ökopunkten, das vollständig
abzubuchen ist.

• Ökokontomaßnahme 41 Weiermatt,
Ökologische Aufwertung des Maienbachs und Umwandlung einer Intensiv-
obstanlage in extensiv genutztes, artenreiches Grünland mit einzelnen
Hochstamm-Obstbäumen
mit einem Aufwertungspotential von 49.232 Ökopunkten, das vollständig
abzubuchen ist.

• Ökokontomaßnahme 53 Mührigwald IV,
Umwandlung einer Ackerbrache mit Ablagerungen in artenreiche Mähwiese
mit kleinen Gebüschgruppen
mit einem Gesamtaufwertungspotential von 8.470 Ökopunkten, von dem
7.037 Ökopunkte abzubuchen sind.
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10.3 ,Quellenverzeichnis
• Gutachten

(s. Auflistung am Anfang)
• Flächennutzungsplan der Verwaltungsgemeinschaft "Oberkirch - Renchen -

LaUtenbach"
• Daten- und Kartendienst der LUBW (Landesamt für Umwelt, Messungen und

Naturschutz Baden-Württemberg): http://www4.lubw.baden-wuerttem-
berg,de/servlet/is/41531/

• Geoportal Baden-Württemberg: https://www.geoportal-bw.de/kartenviewer
• Landesvermessungsamt Baden-Württemberg, Stuttgart: Amtliche topographi-

sche Karten 1:25.000. Ausgabe 2002
• LFU (2002) Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg: Gebietshei-

mische Gehölze in Baden-Württemberg
• LFU (2005) Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg: Bewertung

der Biotoptypen Baden-Württembergs zur Bestimmung des Kompensations-
bedarfs in der Eingriffsregelung. Abgestimmte Fassung August 2005. Bear-
beitung: Vogel / Breunig

• LFU (2005) Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg: Empfeh-
lung für die Bewertung von Eingriffen in Natur und Landschaft in der Bauleit-
planung sowie Ermittlung von Art und Umfang von Kompensationsmaßnah-
men sowie deren Umsetzung. Teil A und Teil B. Abgestimmte Fassung Okto-
ber 2005. Bearbeitung: Prof. Dr. C. Küpfer

• LFU (2009) Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg: Arten, Bio-
tope, Landschaft - Schlüssel zum Erfassen, Beschreiben, Bewerten. 4. Auf-
lage

• LFU (2000) Landesanstalt für Umweltschutz Baden-Württemberg: Die natur-
schutzrechtliche Eingriffsregelung in der Bauleitplanung. Naturschutz - Praxis,
Eingriffsregelung 3. 1. Auflage

• LGRB-Kartenviewer, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau, Regie-
rungspräsidium Freiburg: Bodenkarte von Baden-Württemberg, M 1:50.000
des GeoLa (Integrierte Geowissenschaftliche Landesaufnahme):
http://maps.Igrb-bw.de/

• LUBW (2010) Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg: Bodenschutz 23 - Bewertung von Böden nach ihrer Leistungs-
fähigkeit

• LUBW (2012) Landesanstalt für Umwelt, Messungen und Naturschutz Baden-
Württemberg: Bodenschutz 24 - Das Schutzgut Boden in der naturschutz-
rechtlichen Eingriffsregelung

• ÖKVO (2010): Verordnung des Ministeriums für Umwelt, Naturschutz und
Verkehr über die Anerkennung und Anrechnung vorzeitig durchgeführter
Maßnahmen zur Kompensation von Eingriffsfolgen. Fassung vom 19.12.2010

• RVSO (2019) Regionalverband Südlicher Oberrhein: Raumnutzungskarte,
Umweltbericht, etc.
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Anhang
Nachfolgende Datenblätter des Ökokontos der Stadt Oberkirch erstellte
Büro Käppis Gruppe, Niederlassung Landschaftsplanung Emmendingen,
Stand 18.04.2024.

40 SternenstückEAK Oberkirch - Ausgleichsflächen-Datenblatt / Bestand

Allgemeine Angaben

40 Sternenstück

Stadt Oberkirch
Stadelhofen
Sternenstück
Stadt Oberkirch
25 Jahre
1161/1, 1161/2
0,34
Eigentum der Stadt
keine

Ausglelchsfläche:
Kurzname:
Stadt/Gemeinde:
Gemarkung:
Gewann:
Eigentümer:
Zeitliche Bindung:
Fist Nr.:
Größe in ha:
Rechtliche Sicherung:
Schutzgebiete:

Bestand

VorbergzoneNaturraum:Bestandsaufnahme: März 2017

Beschrelbung/Lage:
Die Fläche liegt am Ansenbach auf Gemarkung Stadelhofen. Sie wurde in der Vergangenheit als Kirschbaumanlage
intensiv genutzt. Im Januar 2017 wurden Kirschbäume auf der Fläche entfernt. Derzeit sind noch 13 Bäume (davon 5
alte, große Kirschbäume) vorhanden.

Biotoptyp Wertstufe
Mehrjährige Sonderkultur -
Kirschbaumkultur (37.20)

Intensiv genutzte Kirschbaumkulur aus dicht bepflanzen
Kirschbäumen. I. d. R. artenarmer, durch Düngung und
Pflanzenschutz belasteter Unterwuchs.

II
___I ___ _____

Bestand Wertstufc Fläche in m* Faktor Ökopunkte
Mehrjährige Sonderkultur -
Kirschbaumkultur (37.20) II 3.414 6 20484

Gesamt______________________ I ________________________ 3,414 20.484

Bemerkung:
Bei der Bestandsaufnahme im März 2017 wurden gut entwickelte Kirschbäume (13 Stk) und zahlreiche Baumstümpfe
der gefällten Bäume vorgefunden Die Wiese im Unterwuchs ist arienarm. Um die Fläche weiterhin offen zu halten und
eine möglichst artenreiche Wiesenvegetation zu erzielen, wurde im Mai 2017 eine Übersaat durchgeführt. Die Fläche
wird anschließend 2-schürig gepflegt.

Planung/Entwicklung

Beginn der Maßnahme: Januar 2017
Umsetzung abgeschlossen:
Entwicklungsdauer: 5 Jahre

Bestand Entwicklungsziel Wertstufe
Mehrjährige Sonderkultur -
Kirschbaumkultur (37.20)

Extensiv genutztes, artenreiches Grünland mit einzelnen
Kirschbäumen. IV
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EAK Oberkirch - Ausgleichsflächen-Datenblatt / Bestand 40 Sternenstück

* Planung Wertstufe Fläche in m* Faktor Ökopunkte
Artenreiches Grünland mit
Kirschbäumen IV 3.414 17 58.038

Gesamt { 3.414 58.038

Ausgleichskapazität in Ökopunkten: 37.554

Kosten

Schätzung tatsächliche Kosten
Planung + Kontrolle:
Grunderwerb:______
Herstellung + Pflege*3: s. Kostendatenblatt
Gesamtkosten:

Status quo

Entwicklungszustand
n-----T X — “----------------1

Biotopentwicklung*1
F- ----- --------

Zletwert aktueller
Biotopwert

1. Jahr __ 1L — ,

nach 3 Jahren
nach 5 Jahren ! __ ___
nach 10 Jahren L ________________________________,

Zuordnung

Baugebiet / Eingriff Anteile ÖP Kostenanteile in €
Bebauungsplan "Hubeneck" 37.554

Rest _______0 | ________ ' __

Ausgleichsfläche vollständig zugeordnet? Ja

•J ggf. auf BeiblattPflege auf 25 Jahre geschätzt
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41 WeiermattEAK Oberkirch - Ausgleichsflächen-Datenblatt / Bestand

Allgemeine Angaben

Ausgleichsfläche: 41 Weiermatt
Kurzname:
Stadt/Gemeinde: Stadt Oberkirch
Gemarkung: Haslach
Gewann: Weiermatt h • - J 's
Eigentümer: Stadt Oberkirch | . w |  . w -i t* 4 |& Ulf®« r 4 > _> > wr

■ i * ' -/** r • w?  s " 'Zeitliche Bindung: 25 Jahre
Fist. Nr.: 1067. 1068/1
Größe in ha: 0,29 !i < a n *

y." j W r 1 __
Rechtliche Sicherung: Eigentum der Stadt
Schutzgebiete: keine

C r ; JL J ’ i 1 1 ! I-

Bestand

VorbergzoneBestandsaufnahme: April 2017 Naturraum:

Beschreibung/Lage:
Die Fläche liegt am Maienbach/Gemarkung Haslach, inmitten obstbaulich genutzter Landschaft. Die Fäche wurde
bisher auch intensivobstbaulich genutzt und soll nun in artenreiches Grünland überführt werden Des Weiteren ist
geplant, die Uferbereiche des Maienbachs punktuell abzuflachen.

i Bestand
„ --------------— -------------------------------------------------------------------- .

Wertstufe
Gewässerabschnitt des
Maienbach

Das Bachbett des Maienbachs ist eingetieft. Die Uferböschungen
sind steil. Abschnittsweise hat sich die Schitfrohricht und
Waldsimse entwickelt. Ufergehölz ist nur an einer Stelle
vorhanden.

III

Intensivobstanlagc (37.20) Die Flächen wurden bisher obstbaulich genutzt. Inzwischen sind
die Obstgehölze entfernt. Das Grünland ist artenarm und von
Stickstoffzeigern geprägt. Ein Teil der Fläche wurde als Holzlager
genutzt.

1

Biotoptyp Wortstufe Fläche In ma Faktor Ökopunkte
Intensivobstanlage (37.20)

1 2.896 4 11.584

Gesamt 2,896 11.584

Bemerkung:

Planung/Entwicklung

Beginn der Maßnahme:
Umsetzung abgeschlossen:
Entwicklungsdauer:

Bestand
T“  " ................................................................... I

Entwicklungsziel
i

Wertstufe
Maienbach Ökologische Aufwertung des Maienbach durch punktuelle

Abflachung und Aufweitung der Ufer. Gelbe Schwertlilie erhalten.
Punktuell Gehölze einbringen.

IV

Intensivobstanlagc (37.20) Extensiv genutztes, artenreiches Grünland mit einzelnen
Hochstamm-Obstbäumen. IV
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41 WcicrrnattEAK Oberkirch - Ausgleichsflächen-Datenblatt / Bestand

Planung Wertstufe Fläche in m1 Faktor Ökopunkte
Artenreiches Grünland
(Flachland-Mahwiese),
Maienbach mit
Uferrandstreifen

IV 2.896 21 60.816

Gesamt: 2.896 60.816 ,

49.232Ausgleichskapazität in Ökopunkten:

Kosten

.... ................
Schätzung tatsächliche Kosten

Planung + Kontrolle:
Grunderwerb:_______ _______J __
Herstellung + Pflege*2: s. Kostendatenblatt
Gesamtkosten: L.... -i__

Status quo

Entwicklungszustand Biotopentwicklung*9 Zielwert aktueller
Biotopwert

1. Jahr
nach 3 Jahren
nach 5 Jahren L __ ___ ___i—. _r~ zz'zz
nach 10 Jahren t ......— . l_  _ J

Zuordnung

Baugebiet / Eingriff Anteile ÖP Kostenanteile In €
Bebauungsplan "Hubeneck" 49.232

Rest 0

jaAusgleichsfläche vollständig zugeordnet?

*’ ggf auf Beiblatt*» Pflege auf 25 Jahre geschätzt
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54 Mühr igwald  IVEAK Oberkirch - Ausgleichsflächen-Datenblatt / Bestand

Allgemeine Angaben

54 Mührigwald IV
Stadt Oberkirch
Zusenhofen
Mührigwald
Stadt Oberkirch
25 Jahre
2033
0.08
Eigentum der Stadt
Fläche liegt im Naturpark
Schwarzwald Mitte/Nord.
Feldgehölz im nördlichen
Anschluß ist besonders
geschützter Biotop (Nr.
174143171154).

Ausgleichsfläche:
StadVGemeinde:
Gemarkung:
Gewann:
Eigentümer:
Zeitliche Bindung:
Fist Nr:
Größe in ha:
Rechtliche Sicherung:
Schutzgebiete:

Bestand

RheinebeneBestandsaufnahme: Septmber 2021 Naturraum:

Beschreibung/Lage:
Ca. 10 m breiter Streifen im Anschluß an ein Feldgehölz (besonders geschützter Biotop). Im Süden grenzen
landwirtschaftliche Flächen an.

Bestand Wertstufe
Brach- und Lagerfläche, wurde in der Vergangenheurt als Acker genutzt. I

- - - - - -  .............. i -

Biotoptyp Wertstufe Fläche in ma ÖP/m’ Ökopunkte
Ackerbrache (37.11) mit
Ablagerungen I 770 4 3.080

Gesamt 770 3.080

Bemerkung:

Planung/Entwicklung

Beginn der Maßnahme: Herbst 2021
Umsetzung abgeschlossen: 2022
Entwicklungsdauer: 5-10 Jahre

Bestand Entwicklungsziel Wertstufe

Ackerbrache (37.11) mit
Ablagerungen

Artenreiche Mähwiese mit kleinen Gebüschgruppen (mittlerer
Standorte). , v

Planung Wertstufe Fläche In ma ÖP/m’ Ökopunkte
Artenreiche Mähwiese mit
kleinen Gebüschgruppen
(mittlerer Standorte). IV

770 15 11.550

Gesamt: 770 11.550

Ausgleichskapazität in Ökopunkten: 8.470
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54 Muhngwald IVEAK Oberkirch - Ausgleichsflächen-Datenblatt / Bestand

Artenschutzrechtlicher Ausgleich

Zu schützende Arten Art der Maßnahme umgesetzt am
________J

Kosten
i ____ _________________1

_________ ____ ____ |

Status quo

Entwicklungszustand Biotopentwicklung*3 Zielwert aktueller
Biotopwert

1. Jahr
nach 3 Jahren
nach 5 Jahren

---------- .... ----......— ..... - . ---------------- ----------,„J ....................... ............. ?

nach 10 Jahren ! _____________i

Zuordnung

Baugebiet / Eingriff Anteile ÖP Kostenanteile in €
Bebauungsplan "Hubeneck” 7.037

_______ ___~ __ __:
| Rest 1.433 L. ____ __________ _|

Ausgleichsfläche vollständig zugeordnet? nein

va: verbal/argumentativaA: artenschutzrechtlichef Ausgleich
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